
‚eistes steht, wertet dessen ungeachtet ihre .eEISCHNC Tätigkeit keiner
Weise ab Ks ist durchaus nicht S  > da{fs das kirchliche Leben ausschließlich
VO  - oben bestimmt würde und menschliche Tätigkeit und menschliches Ver-
5aSe nıicht dabei mitspielten Im Gesventeil Aufstieg und Niedergang des
kirchlichen eNSs bestimmten eıt und C1NEeIN bestimmten and
sind weithin abhängig VÜO  — der AÄArt un Weise, die Menschen, die Amts-
träger un die Gläubigen, besonders die jeweils führenden Schichten des
Volkes, das kirchliche Leben gestalten Das chicksal der Kirche ist ihrer
un NSer aller Verantwortung anheimgegeben Je größer die Aufgabe,
höher das Amt, mehr wächst die Verantwortung, schwerer
WICSCH Versagenund Schuld.

Gew115 ist die Wirksamkeit der kirchlichen Gewalt nıicht davon abhängig,
ohb der Träger dieser Gewalt bei ihrer Ausübung ethisch Sut un klug han-
delt Da; würde den objektiven Charakter des kirchlichen (Gemeinschafts-
lebens aufheben und ZU steten Rechtsunsicherheit führen ler gerade ZeIST
sich dafß die posılıve Wirkung der übrigyen rechtsmäßig auscveübten (35
walt nıcht TeinNn menschlichen Bereich gründet Aber weil das kirchliche
Amt Werkzeug des Geistes (Gottes ist durch das wirkt hat der Amts-
Lrager die aus der Natur dieses Amtes und dieser Gewalt sich ergebende
Pflicht zAmtstätigkeit und Gewaltausübung gestalten un voll-
zıehen, da{fß S16 möglichst lauter Geisttätigkeit Wirken des Heiligen Geistes
C] Unter dieser Rücksicht entspricht Amt ohne den (GSeist entsprechen
Amtsträger, die nicht Geistesträger sınd gewi1ß nıcht der Auffassung der
Kirche Je mehr also die kirchliche Tätigkeit der Amtsträger W IC der ]äu-
bigen, uch menschlich vollwertig 1st J6 mehr auch die menschlichen Mittel
un Möglichkeiten ausgewerte und dem gesunden Kmpfinden der Menschen

eıt angeglichen werden, mehr wird die kirchliche Tätigkeit
Geisttäticgkeit SCHI, vollkommener werden sich Amt und Geist entspre-
hen ‚„‚Das Werk des Dienstes®® wird gereichen ‚, 1 aedificationem COT DOF15
Christz carıtate  c  9 ZU Aufbau des Leibes Christi ILnebe (Eph 16)

Unteilbar?
Von SWALD VO NELL 5. ]

Krieg IN Frieden

Unmittelbar ach dem Zusammenbruch 194  &J sprach jel VO unteil-
barem Krieg und unteilbarem Frieden Nachdem zweimal krieverische Ver-
wicklunsen sich Weltkriegen ausvrewachsen hatten, glaubte INall, unier
den heutigen erhältnissen ] unausweichlich da{fs C111 Krieg,

aufifilamme, W eltbrand entfessele wWeilll Stelle der Welt
der Frieden gestOrt werde, habe die SANZE Welt den KFrieden verloren un:
dafür den Kriıesr eingetauscht Inzwischen hat die Erfahrune unLs Dbelehrt
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da{fßs dem oJü cklichefv?-e_ise doch nicht so ist: mag auch die Gefahr einNeEs drit-
ten Weltkriegs jederzeit drohen, L  fo) jeder Konflikt, Immer ausbreche,
ZU Auslösung des dritten W eltkrieges ‘ühren können mufs aber nıcht

kommen. Wir haben inzwischen ‚„heiße‘‘ Kriege nıcht allein Korea, S ( )i]
ern deren bereits eiıne>Anzahl erlebt: einzelne V OT ihnen konnten He
gelegt werden; andern Stellen ist 6S och nıcht gelungen, den glimmen-
den Funken auszutreten Insoweit haben Krieg und Frieden sich auch heute
noch als teilbar erwiesen. Wir haben aber och e1ine andere Krfahrungmacht. och yeinem andern Inn sınd Krieg und Frieden teilbar: außer
dem .„heißen“‘ Krieg gibt C555 den ‚„kalten“‘ Krieg; der kalte Krieg annn sich
£1IN€ Reihe VO Jahren hinziehen, hne den heißen Krieg überzu-
gehen oder e]  Sa übergehen mussen.

So hat sich die Meinung VO  z} der Unteilbarkeit VO Krieg und Frieden
Gott se1l ank als e1nNn voreiliger Schluß., eiNe voreilige Verallgemeinerungdessen erwlesen, w as ıIn wenigen Jahrzehnten zweimal ber die. Menschheit
hereingebrochen 1ıst und daraufhin bereits als unvermeidlich sich wieder-
holend angesehen wurde. Die Kedeweise Vo unteilbaren Krieg un unteil-
baren Frieden, die Inan zeitwellig aller Ecken un! Enden hören konnte, ist
wıeder außer Übung gekommen. Es 1st gut S  > enn diese Redeweise Wäar NUr
allzusehr dazu angetan, eine fatalistische Stimmung wecken der
sS1Ee ohnehin bestand nähren. Heute, nachdem WIT uns VO  an dem lähmen-
den chrecken des zweıten W eltkriegs un SeINES katastrophalen Ausgangserholt und wieder gefaßt haben, w1issen WIT, da{fß CS sıch lohnt, sıch die
Kindämmung e1INes Okalen Kriegsbrandes bemühen, der Erhaltungdes Friedens arbeiten, uch In einzelnen Teilen der Welt der Friede
bereits gebrochen wurde. Das Schlagwort VOoO der Unteilbarkeit des Kriegesund des Friedens erhöhte die (Sefahr £e1INE€es Weltkrieges, AUSs der heraus

geboren W guL, da{fs sıch überlebht hat
Heute sınd Zzwel andere Schlagworte VO Unteilbarkeit, die 1n der SC-

sellschafts- und wirtschaftspolitischen Diskussion eine Rolle spielen: das
Schlagwort VO der „unteilbaren Freiheit“‘ und das Schlagwort VUO! der „„UuNn-
teilbaren Unternehnierverantw0rtung“. Bergen diese beiden Schlagworte
auch nıcht die Gefahr in sich, dem Ausbruch eiINes dritten Weltkrieges Vor-
schub leisten, sind doch auch sS1€e gerade gefährlich SCHUS; verlohnt
sıch daher, ihnen auf den rund gehen.

U n tellbare Freiheit
Was heißt „unteilbare Freiheit‘““? Allenthalben erweist sich die Freiheit

doch als teilbar. Bereits das Schillerwort, der Mensch., auch WEn Ketten
geboren, SeE1 frel, erinnert uns daran,. dafß C655 zweierlei Freiheit Sibt, eine
innere un eine äußere, und da{fßs diese beiden keineswegs unteilbar
mengehören: innere Freiheit ıst möglich auch bei äaußerer Unfreiheit. Der
Mensch annn sich INn seinem Denken weitgehend lösen, frei machen VÜ  ; der
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Bindung die Denkgesetze; wWwWare dem nicht Sı annn gäbe weder WKehl-
schlüsse och logische Erschleichungen. Ja, diese Fehlschlüsse und logischen
Erschleichungen entpuppen sich i schr großem Umfane qlg ‚„„Trei” VO den
Denkgesetzen, dafür aber gebunden Interessen und vorgefalste Meinun-
>>  9 3150 keinesweos ‚ungeteilt frei Ebenso annn sich der Mensch “ 11 CII

Wollen und Handeln den Normen des Sittengesetzes entziehen, sich
ar nıcht VOINLl ihrer Verbindlichkeit ohl aber VO ihrer Befolgung frei
machen Andernfalls gäbe C 5 e1inNn€e Sünde, kein Verbrechen Wiederum aber
erweilist sich der Mensch diesem SC 17 1uibertinismus als unfrei, als Sklave

Triebhaftigkeit un SCLILCI Leidenschaften, un ZWAaT, zügelloser
treibt, mehr. Wiederum: frei und unfrei zugleich, alles andere qls

„ungeteilt“ frei.
Vielleicht ber Tut mäan C1NEeIN Schlagwort 1e] Ehre der Sa Unrecht

A I1  —- ihm C LILCIL solch philosophische Tiefen ocehenden ınn
zuschreibt und sich auf dieser EKbene MI1T iıhm auseinandersetzt Das Schlag-
wOor ON der unteilbaren Freiheit 48 WIC SESaAST, der gesellschafts-
und wirtschaftspolitischen Diskussion quf Soweit ihm überhaupt test-
stellbarer Sınn eıgnet wird ia  —_ ihn als0 ohl diesem Zusammenhang ZUuU

suchen haben Sicht INna  — Z und das Schlagwort auftftritt 1ST ı88

schwer erkennen., w as damıiıt bezweckt wird (sanz eindeutig wird g_.
braucht qals Kampfruf für Politik, erster Stelle CLLLO Wirtschaftspoli-
t  9 Sinne sogenannter „„Ireler ”” Verkehrswirtschait, insbesondere uUNECLN-

geschränkter unternehmerischer Freiheit:; bekämpft wird mıt diesem Schlag-
WOT 881 erster Stelle CeLN: Wirtschaftsverfassung mıt weitgehendem oder SAr
ausschließlichem Kingreifen des Staates nıicht allein = Zentralverwal-
tungsswirtschaft der ommandowirtschaft sondern auch alles,
argwöhnt da{fßs diese Richtune führen Iönnte Mit der „Unteilbarkeit“
der Freiheit 1st dann inshbesondere TCemMeElnN die Aufhebune der wirtschaft-
lichen Freiheit bedeute zugleich den Verlust der politischen Freiheit die
Auslieferung autorıtar-totalitären Kollektivismus kommunistisch-
bolschewistischer der vielleicht auch anderer Prägung.

Waollte nıichts anderes aqals totale Zentralverwaltungswirtschalt
(Kommandowirtscha{t), die Kollektiv, heiße es Staat oder (Ge-
sellschaft oder WIC ININCLT, ZU allmächtigen Brotherrn aller macht bedeute
S solche Anhäufung VOIl Macht CHIZISCH Stelle da{fß alle übrigeen
dieser Machtfülle gegenüber ohnmächtig, den Inhabern dieser Kommando-
höhen auıft Gnade oder Ungnade ausgeliefert sind, ıst das nıchts Neues. Das
155611 W IL schon lange; die Sowjet-Union und ihre Satellitenstaaten haben
inzwischen den anschaulichen und handereitflichen Erfahrungsbeweis DC-
iefert Tür die Richtigkeit dessen, w as die theoretische Finsicht vorausgesag
hatte Diese Erkenntnis VO  m größter praktischer J ragweite sollte Iina  ; Iclar
herausarbeiten und q ]1 denen, die sich darüber noch nıcht klaren SCLIN soll-
ven, nahebringen un!: einsichtig machen, oCutTt 11a Ikann Eben deswecsen
sollte INa  — s1C nicht M1 och ZUS1ISCH Schlavwort vernebeln
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Es trifft schlechterdings nicht ZU, daß auch nür He Freiheit >im ges:ell.-
schaftlichen un wirtschaftlichen Raum unteilbar Wäre; das genaue Gegen-
teil davon ıst wahr. Auch ım gesellschaftlichen wie iIm wirtschaftlichen Raum
hebt schrankenlose Freiheit sich selbst auf; die Freiheit bedarf also 48  = ihrer
selbst willen der Begrenzung oder Bindung oder WIe immer 100521  — das NCHNNEN

Die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft un Wirtschaft der letz-
ten 200 Jahre hat gezeligt, wie untier der Herrschaft der Laisser-faire-Maxime
der Konkurrenzkapitalismus des 1( nd Jahrhunderts ın den heutigen
Konzern- un! Kartellkapitalismus übergegangen ist Der freie Wettbewerhb
hat sich selbst umgebracht. Dies erkannt und einschneidende Schlufßfolge-
1‘ungen daraus >  f}  N haben, ist die grofße Leistung des Neoliberalismuts.
Kernstück der neoliberalen Lehre ıst e1N anderes als dieses, da{fßß die sich
selbst überlassene „Irele“ Wirtschaft unausbleiblich ihrer Kreiheit verlustig
geht; da{fßs CS deswegen erforderlich ist, institutionelle Sicherungen der Hrei-
eıt einzubauen, die Sal nichts anderes sind als Beschränkungen der Freiheit.
Auch die heute ziemlich allgemein durchgedrungene Kınsıcht, daß sich Trel-
heit un Gleichheit gegenseltig beschränken, da{fß Beschräukungen der rel-
eıt unerläfßlich sind, unerträgliche Ungleichheit vermeiden, völlige
Gleichheit dagegen U durch absoluten Zwang aufrechterhalten werden
kann, besagt, dafß die Freiheit sowohl 1Im gesellschaftlichen als auch iım wiıirt-
schaftlichen Raum der Beschränkung nıcht DUr fähig, sondern auch bedürt-
tıg ist

Endlich: Wozu bedürifte 6S der Katalogisierung umschriebener Krei-
heitsrechte, W1€e WIT sS1€e allen modernen Verfassungen und der Menschen-
rechtedeklaration der Vereinten Nationen besitzen, WEn 1Ur die eine und
unteilbare Freiheit gäbe, nıcht aber verschiedene, gegeneinander abgrenz-
are un abgegrenzte Freiheiten ! Jede gesellschaftliche Ordnung, die diesen
Namen verdient, hesteht iın einer Ausgewogenheit VO Kreiheit und Bindung,
SCHAaUCT gesprochen, VO Freiheiten und Bindungen.

Schauen WIT aber einmal näher ZU, w1e€e das Unternehmertum keineswegs
in Deutschland allein! die VonNn ihm als „unteilbar” proklamierte Freiheit

Bereich der Wirtschaft versteht. Zur „unteilbaren Kreiheit““ würde iuNn-

bestreitbar der Ireie Güter- und Leistungsaustausch ohne Behinderung durch
geschichtlich entstandene, wirtschaftlich großenteils unsınn1ıge Staatsgrenzen
gehören. Dazu vergleiche INall, WIe die gleichen Kreise, die großsprecherisch
die „Unteilbarkeit der Freiheit““ den Mund nehmen, für Zollschutz und
Kontingente kämpfen, sıch der Schaffung eines gemelinsamen Marktes, S£1

NUr für die sechs Länder der Montanunion, E1 für die OEEREC-Staaten
oder die Teilnehmerländer des Strafßburger Europarates, mıiıt allen Kräften
idersetzen, oder vielmehr: W1e jeder bereit ıst, der Aufhebung de Z.0oll-
schutzes und der administrativen Handelshemmnisse, ‚soweit S1E anderen
Wirtschaftszweigen zugute kommen, zuzustımmen, dagegen  fa ausend Gründe
anzuführen weiß, C WäarTu Se1n Wirtschaftszweig auf solchen
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Schutz unmöglich verzichten könne Warum sinddie GAL’L-Verhandlungen?
schwierig un ihre Ergebnisse dürftig ? Wäre die Freiheit Außen-

handel unteilbar, dann brauchten WILr überhaupt kein GATLT, ann WAarTr«c das
AL nämlich gegenstandslos.

Man s\AV C nıcht: der Aufßenhande!l die Aufßenbeziehungen Volkswirt-
schaft CIM Ding für sich w as ort gelte dürfe > nıcht verallyemel-
ern Nun, dann schaue INa  - sich Binnenwirtschaft unsere

Wirtschaftspolitik Was tun die zahllosen der Bundeshauptstadt all-

Vertretungen der Interessentenorvganisationen ? Zum guten eil be-
mühen S16 sıch Staatsinterventionen erlanven zugunsten der Gruppe, die
11a Verirı un Staatsinterventionen verhüten, VO  — denen INna fürchtet
S16 könnten CiNCer anderen Gruppe mehr Vorteil bringen als der EISCHNCH Auf
jeden Fall ]C bemühen sich Kingriffe die wirtschaftliche Freiheit
nicht die EISENEC Freiheit sondern die Freiheit anderer Was bedeutet
C5, m Gruppen „Berufsordnungen verlangen, deren Kernstück mehr
oder WECNLSCL die Erschwerunge des Eintritts die Gruppe sC1I1 soll
die Gruppe ZWar nicht hermetisch schließen aber doch ‚„„Natur-
schutzpark“ einzurichten für diejenigen, die glücklich den Beruft
bereits erwählen, als och nicht durch C1N6 „Berufsordnung geschützt
ar Es bedeutet INa ıll die Freiheit tellen, S16 für sich vorbehalten,

dere aber davon ausschließen Wäre auch NUr, die Ausübune be-
stımmter Berufe ach unangefochtener allgemeiner Überzeugung Aaus Grün-
den des öffentlichen Wohles oder der öffentlichen Sicherheit des
Kursmaklers, den Nachweis der Befähigung und 0  er der Zuverlässig-
eıt geknüpft werden mu da{fß bestimmte Gewerbe (Z Hypothekenbank-
Bausparkassen- und Versicherungswesen) nicht überhaupt Ner ber-
wachung, sondern CcC1iNer qualifizierten gewerbepolizeilichen Aufsieht unter-
worfen werden MUSSCH, würde das allein bereits die Unteilbarkeit der
Freiheit widerlegen sehr viele Berufe frei VO  } jedermann eroeritfen
un ebenso frei ausgeübt werden können aber eben doch bestimmt nicht alle!

Waohin WILr- schauen, gibt begrenzte Freiheiten Diese Grenzen sıind
nicht unveränderlich Vielmehr können “ [ erweıtert oder unter Um-
ständen uch SCZUSCH werden Was heißt das letzte aber anders als
dafß Teile der vorher bestandenen Freiheit abgespalten die FEreiheit also
„geteilt” wird<

Das greilste Schlaglicht auf die angebliche Unteilbarkeit der Freiheit 5C-
rade auch ] wirtschaftlichen Bereich wirft die berühmte Frage, die geradezu
ZU Vexierfrage uUuNnsSsecTrTeEer Wirtschaftsordnung geworden 1st schlie{it die Ver-
tragsfreiheit auch die Freiheit sich sich vertraglich SCLILECI Kreiheit
begeben? afß durch jeden Vertrase eln Bindune eingeht da{fß dieser
Bindung überhaupt der Sinn des Vertrages lievt das ıst selbstverständlich
nıcht gemenlınt Gehört aber ZULC Vertraogsfreiheit der widerspricht ihr

ATT General Agreement Tariff£s and Trade, Allgemeine Zoll- und Handelsver-
einharung, 1947 &'  nf abgeschlossen

087



ÜE  M  KOswald V. ell--Breuning

SFreiheit verkaufen, sich ı e1nN: Lage der Unfreiheit verkaufen
können ? Bedeutet beispielsweise dıie Vorschrift des S 310 BGB? eın Ver-
kürzung der5 Sicherune der Freiheit? hne jeden Zweiftel wird ler 6in

Stück Freiheit SCHOMUINCN, MI1 anderen Worten die Freiheit eingeschränkt
unnn 516 schützen Im Bereich der Wirtschaft geht VOF allem darum, ob

sich 1105 Wirtschaft der grundsätzlich freier Wettbewerb be-
steht vertracelich verpflichten könne, Wettbewerb unterlassen, sich nicht
wettbewerblich verhalten oder doch C wettbewerbliches Verhalten Be-
schränkungen unterwerftfen. Kann INa  - für vertragliche Aufhebung der
auch Ur Beschränkung der Handlungsireiheit 1er Wettbewerbsfrei-
heit sich auf die Vertragsfreiheit berufen. oder heißt das, deren Sinn ı
Unsinn verkehren? Der nunmehr.achtjährige Kampf zwischen Bundeswirt-
schaftsminister und Unternehmerkreisen das Kartellgesetz hat gezeigt,
W 16 Z sich das Unternehmertum oder mindestens sehr einflußreiche
Kreise des Unternehmertums un: ihre mafifireblichen Interessenvertretungs-
Organisationen tür die Kreiheit ZU Aufhebune ZW weitrehenden Be-
schränkung der Wettbewerbsfreiheit a1s0 für Teilbarkeit dieser Kreiheit
eiNsetzen Das Schlagwort VO  e der „„‚Unteilbarkei der Freiheit weckt HUr die
Erinnerung groißsenteils recht unerfreulich verlaufene Diskussionen und
beschwört damıiıt unliebsame Aftfekte herauf In Kreisen, die die Vertrags-
freiheit auch die Kreiheit sich SC1INEr Freiheit begeben, eingeschlossen
155611 wollen un:! ihren Finflu4ß dafür au£fbieten, diese Freiheit
ZUTF Unfreiheit VÜO Gesetzgeber anerkannt un: geschützt sehen, sollte
INa mıiıt dem Schlagwort VON der Unteilbarkeit der Kreiheit sehr vorsichtig
umgehen!

Unteilbare Unternehmerverantwortung
.„„‚Unteilbar so1l auch die Unternehmerverantw Oortun SC 111 (zanz offenbar

1ST damit eLwas völlie qanderes gemeInt qls das Wort besagt Selbstverständ-
lich 1STt Verantwortung teilbar In der Familie teilen sıch Vater Uun: Mutter

die Verantwortung für die Kinder Jeder Elternteil rag Verantwortung
fü1 das ]  x Wohl un Wehe der Kinder 1NSOWE1L mas INna.  en VO CLNEIN

unteilbaren Ob] ek-+t der Verantwortung sprechen aber eın Elternteil Tag
die Tanze Verantwortung einfach deswegen,; weil £1N Elternteil alles
aufkommen kann, W ads ınd benötigt Vater und Mutter haben spezifisch
verschiedene Beiträge 7U Wohl des Kındes ZzUuU eisten un tragen daher
jeder höchstpersönlich und unvertretbar die Verantwortung für den
Beitrag Dacvevren Lragt  to] jeder Elternteil für den Beitrag des andern 11LUr 111-

SOWEILT Verantwortung, als beide aus der SCHICHMSAIMNEN Verantwortung für
das 3  3 Wohl des Kındes heraus einander EePENSCLUS ihre J6 besondere

71Ein Vertrag, durch den sıch der E: eil verpflichtet, e1n künitiges Vermögen der
e1LNEN Bruchteil C 11165 künftigen Vermögens übertragen oder mit e106M Niefshbrauch be-
lasten, ist nichtig.””
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Leisttmg zu efmöglichen un!: zu érleichtefii Dedacht Se1Nn. Wefden‚ notfalls
auch soweit 185 der Natur der Sache ach möglich ist ersatzwelse für
die ausfallende Leistung des andern Teils einspringen werden. Wir w1ssen
aber, da{ß die beste Multter nicht den fehlenden Vater un! der Vater qall-
gemeinen och el wen1ger die fehlende Multter T  anz erseizen imstande
ıst Kür das, W as der andere Elternteil auch beim besten Willen nicht —

setzen kann, tragt offenbar eine Verantwortung; die Verantwortung ist
ina1s0 mindestens insoweıt SaZ unbestreitbar un! zwingend geteilt.

Im Unternehmen liegt die Leitung herkömmlicherweise sechr häufig kolle-
gial ın den Jänden eines aufmanns und eines Technikers. uch iın diesem
Wall bei der SOSar ach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift trägt
jeder der beiden Verantwortung für das Ganze., W1€6 ‚vr ja vernünftigerwelse
anders auch nicht Se1IN kann. Trotzdem ist die Verantwortung geteilt. Der
Kauimann ist Sar nicht imstande, Fragen technischer Art achmännisch
beurteilen. Die Verantwortung dafür kann nicht auf sich nehmen un
ann S16 daher dem Techniker nıcht abnehmen; dafür müßfßfßte eben ech-
niker SE1N. (senau dasselbe gilt umgekehrt für den Techniker, der nıcht selbst
Kaufmann ist Sobald das Unternehmen ber die Größe des Einmannbetriebs
hinausgewachsen ıst, gliedern sich die Funktionen auf und damit auch die
Verantwortungen. Hier könnte Ina 1Nun den KEinwand machen: Gewiß seien
ecS der Funktionen viele, aber die Unternehmerfunktion Sel doch DUr eine
ıuıntTLer diesen vielen, s£1 diejenige, die alle anderen Kunktionen überhaupt erst

ermögliche, und darum Se1 die Unternehmerverantwortung, verstanden als
dieVerantw OTLUNg für die unternehmerische Funktion E eigentlichen Ort-

SINN, eben doch unteilbar. Hier fragt sich, w as denn unter dieser spezifisch
„unternehmerischen‘ Kunktion verstanden wird. Die heutige Betriebswirt-
schaftswissenschaft ordert mıt steigendem Nachdruck, einen möglichst weıt-

EZOSENCH Kreis VO  — Mitarbeitern der unternehmerischen Funktion be-
teiligen, ja noch das ‚„OQuentchen Unternehmer‘‘, das jedem intelli-
genten beiterstecke, aktivieren nıicht allein der Menschenwürde
un der Persönlichkeitsentfaltung des arbeitenden Menschen willen, sondern
auch Interesse des Unternehmens selbst.

Wenn ach Schumpeter die unternehmerische Leistung der Ausfindig-
machung und VOL allem der Durchsetzung Kombinationen der Pro-
duktionsfaktoren besteht, dann erhellt, VoO  o welcher Bedeutung für e1in
Unternehmen ist, dafß diese Leistung nicht NUur oben der Spitze für dası
Ganze, sondern hiıs SallZ nach untien hinab jeden Teilbereich, ja für jede
Teilverrichtung vollbracht wird Teilnahme der unternehmerischen Funk-
tion bedeutet aber Teilnahme der unternehmerischen Verantwortung.
Man wird einwenden: Hier Se1 die unternehmerische Funktion einem weıt-

gefalßdten Sınn verstanden: gemeınnt el jedoch die unternehmerische
tıon £ engsten und strengsten W ortsinn. Was kann das sein ? Offenbar
nıchts anderes als die oberste und daher für das SaANZC Unternehmen ma{ils-
gebliche Willensbildung. Diese Willensbildung mu unbestreitbar und un-
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bestritten einheitlich SC1IN das 1sSt C1N6 Lebensnotwendigkeit für das Unter-
nehmen selbst und für alle die irgendwie mıiıt dem Unternehmen qauf Gedeih
nd Verderb verbunden sind insbesondere für diejenigen, die Unter-
nehmen tatlıc sind MI andern Worten die Belegschaft eım Einzelunter-
nehmen vollzieht sich diese einheitliche oberste Willensbildune der Per-
10381 des Einzelunternehmers un: eben dadurch 1ST ihre Einheitlichkeit
währleistet. Im Familienunternehmen kann die Willensbildung beim Senior-
chef allein liegen, braucht aber nıcht: «16 annn sich auch ı Kamıilienrat
oder WIC 1LNINer vollziehen In Gesellschaftsunternehmen, gleichviel ob Per-
sonal- oder Kapitalgesellschaft liegt die Willensbildune bei den Gesellschaf-
tern (soweit nıcht einzelne VO ihnen durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrae
VO  - der Geschäftsführung ausgeschlossen sınd) Die Tatsache, da{fß C1LI116 Mehr-
e1t VO  en Personen untelr Umständen C11NE6E Mehrheit VO  - Institutionen (Haupt-
versammlung, Aufsichtsrat Vorstand) als Gesellschaftsorgane der Wiıl-
lensbildune beteiligt 1st ändert nichts daran, da{fß 1U ein Wille gebildet wird
un dieser PITILE Wiılle ma{ißdgeblich 1St In Unternehmen 1st das nicht anders
als Staat nıcht allein der monarchische Staat bei dem sich die Wiıllens-
bildune der Person des (unumschränkten) Monarchen vollzieht sondern
auch 1111 demokratischen Staat, dem das OUVECILran Staatsvolk, sC1 65

mittelbar, SC 1 CS mittelbar durch 1N€ Vielzahl VO Repräsentanten  \  /l  Parla-
men(t, gegebenenfalls ı ZWEL1 Kammern. Kegierung, Präsident) der staat-
licher Willensbildung teilnımmt wird C111 einheitlicher Wille gebildet
da{ß die Willensbildune S1C' vielfach der FKorm des Kompromisses voll-
zieht andert nıichts ihrer Einheitlichkeit An der Verantwortung nehmen
alle teil die der Willensbildung beteiligt sınd (GFewicht W1C Gehalt
kann dieser Anteil sechr verschieden SC Auf jeden Fall 1st die Verantwor-
tung geteilt wWwWEeI verteilt

Mussolinz WAar 6S der die Irrlehre VO  ; der Unteilbarkeit der Verantwor-
Lung schuf und ihr die bestechende Korm gab alle Zuständigekeiten und damit
alle Verantwortungen laufen C1LINe Nadelspitze aus 1Ur der Mann der
Spitze Tas die Verantwortung für das Ganze, alle anderen Cr aAaSsCch ur Ver-
antwortung ıhm gegenüber Hitler hat das übernommen und Weise
vergröbert Kichtig 1ST da{fß jeder Untervebene gleichviel ob Staat oder
Unternehmen Vorvgesetzten gegenüber verantwortlich 1ST VOILL

ihnen ZUFLC Rechenschaft SCZOSCH werden kann und mu Das 1st aber 1LUFr L£LNC

Teilwahrheit ZU SANZCN Wahrheit oehört da{fß jedes Glied (Ganzen
wiıederum obh Staat oder Unternehmen der Stelle der C> steht AUS-

SC1LHNET C19°C1HEIN un unmittelbaren Verantwortung für das Wohl un Wehe
des (Janzen handeln, JC ach Lage des Kalles ach scinNemM E€ISCHNECN besten
Wissen und (5ewissen Entschlüsse fassen und Kntscheidungen treftfen
hat un Bereich mittracet der Verantwortung für das (Ganze
Man INa einwenden, damıt SC1 och die eigentlich unternehmerische
Verantwortung nicht getroifen, für die allein Unteilbarkeit AÄnspruch 5C-
NOIMmMEeEeEN werde Dringt welter MI Fragen, was denn das Besondere die-
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Unteilbar?

Unternehmerverantwortung sSC1 dann bekommt MmMe1ls ZUTLC Antwort
CL die Sorge die Erhaltunge des Unternehmens und damit der Arbeits-

plätze Nun 1st SEWL die Sicherung® der Arbeitsplätze der Unternehmen
Beschäftigten S Angelegenheit höchster Verantwortlichkeit nichtsdesto-
WENISCI 1st auch S16 nıicht dem Unternehmer allein ‚8  V  V,  en, sondern alle
Unternehmen INUSSCNMHN azu mitwirken, tragen also auch mıiıt der Verant-
wortung dafür

Ks bleibt q150 dabei, da{ß S1C.  h die oberste Willensbildung handelt,
die INa  S unter dem Namen der mıt ihr verbundenen Verantwortung als
teilbar für den Unternehmer ı Anspruch nımmt. Damit aber enthüllt sich
die proklamierte Unteilbarkeit der Unternehmerverantwortung als Tauto-
logie Die oberste Willensbildune ı Staat für den Souverän proklamieren
Ist sinnlos derjenige bel dem die oberste Willensbildung Staat un selbst-
verständlich damıt zugleich die unlösbar damit verbundene oberste Verant-
wortung liegt der ıst der Souverän, un: 1ıst AUS eben diesem Grunde
(senau oilt derjenige, be1l dem die oberste Willensbildunege Unter-
nehmen un selbstverständlich damit zugleich die unlösbar damıiıt verknüpfte
oberste Verantwortung liegt der ıst der Unternehmer, un ZWar AUS keinem
anderen Grunde als diesem. Wird a1s0 die Befugni1s ZU obersten Willens-
bildung ı Unternehmen für den „Unternehmer‘“ reklamiert, un soll 1€e$s
€e1ine Banalıtät, sondern N wirtschaftspolitische Forderung, ]ja z solche
VoO  n grundsätzlicher Iragweite SCHN, IMu „Unternehmer‘‘ eLwas anderes
bedeuten q|s derjenige der Iräver der unternehmerischen Funktion 1st In
der Tat 1st dem dem Schlagwort VO  — der Unteilbarkeit der Unter-
nehmerverantwortung 1st „Unternehmer denen, die das Schlagwort SC
brauchen höchstwahrscheinlich unbewuflst nicht funktionalen sondern

sozlologischen Sinn verstanden: Unternehmer = Angehöriger gesell-
schaftlichen Gruppe, die herkömmlicherweise die Funktionsträger der imnmtfer-
nehmerischen Funktion stellt nd  ]111 der auch unternehmerische Qualitäten
(Denkweise und Erfahrung), WeNIl schon nicht erblich jedenfTalls traditlo-
nell sind

In der Vergangenheit waren 1€e8 die Kreise der Eigentümer-Unternehmer.
In NEUETET Zeit sıind 6$s 1LININCI mehr und gerade den entscheidenden Stel-
len der Wirtschaft die ormell Arbeitnehmerverhältnis stehenden .„beauf-
tragten Unternehmer oder ‚„„Manager“ die ihre Legitimation VO den die
Unternehmerfunktion selbst cht qausübenden Kigentümern herleiten (die
juristische Person qls Kigentümerın ist deren Ausübung durch sich selbst
ja überhaupt nicht fähig) Tatsächlich sind uUuNseItc Unternehmen M1 V A1L1LZ

verschwindenden Ausnahmen nicht VO  un den Unternehmen beteiligten
Personen, sondern VOoNn den Unternehmen steckenden Sachgütern und VO

Kisentum ihnen her aufgebaut uch die POS1LULV rechtliche Gestaltung
uUunNnseTer Unternehmen erblickt dem ELNCIN Unternehmen gewidmeten Sach-
guter der Vermögensinbegriftf das eigentliche Substrat ja die Substanz des
Unternehmens Be1l den miıt Haftungsbeschränkung ausgestatteten Unter-
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nehmensformen geht 165 weıt, da{fß eine Unternehmen beteiligte
menschliche Person, sondern NUur dieser Vermögensbegri{ff die Verbind-
lichkeiten des Unternehmens haftet Die Unternehmen beteiligten Per-

können ungestraft das Unternehmen Stich lassen und sich alle
Winde zerstreuen schärfste Gläubigerschutzbestimmungen mMIt strengen
Strafsanktionen verwehren dagegen, uch das gerıngste VO dem Ver-
mögensinbegriff ‚„‚Unternehmen entfernen und dem Zugriff der ]äu-
biger entziehen Die sachgüterliche Seite des Unternehmens steht
deutig Vordergrund das Unternehmen steckende Erwerbsvermögen
erscheint geradezu als das Subjekt während die Belegschaft die Rolle dees
blofßen Objektes spielt Der Kigentümer des Sachgüterkomplexes „„‚Unter-
nehmen oder WTr VO  b ihm SCcC1Ne Legitimation herleitet 8 allein die
Unternehmerfunktion ausüben, will nicht I1IUL „Herr SCLNEeTr wirtschaftlichen
Kntschließungen . sondern schlankweg ‚„Herr aller Unternehmen tref-
fenden wirtschaftlichen Entschließungen FKür EeErsteres kann sıch auft

Papstwort berufen (“rester maıiıtre de Secs decisions CONOMILYULUCS (AAS
1949 269); da{fß alle das Unternehmen betreffenden wirtschaft-

ichen Entscheidungen unter die ‚,SCHLCIL zählen, davon steht dem viel-
berufenen Papstwort nichts

Man kann sechr ernstlich darüber reden, ob cht unternehmerische Quali-
aten die ZUC erfolgreichenAusübung derUnternehmerfunktion befähigen,
VO Ausnahmen abgesehen sich den Kreisen finden, die Sse1IT
rTatıonen der Lage9solche Funktionen auszuüben, sich dadurch di
Qualitäten erwerben und S1C ihren Familien fortzupflanzen, wAas eines-
WCS5 auf biologischer Vererbung beruhen braucht Es ıst durchaus wahr-
scheinlich da{fßs derjenige der solchen Kreisen aufwächst VO  - Jugend auft
vieles mitbekommt keineswegs Beziehungen allein! y} ihn unter-
nehmerischem Denken, Wollen un: Handeln qualifiziert Ist dem S0, dann
wird sich V'O!|  5 selbst ergeben da{fß sich die wirklich bedeutenden
Unternehmer vorzugswewe aus diesen Kreisen rekrutieren Das darf aber
nicht dahin verstanden werden, da{fß die Angehörigen dieser sozialen Schicht
C166 Anspruch 117611 qusschließlichen Anspruch auf die Besetzung der
Führungsposten der Wirtschaft hätten oder einzelnen Unterneh-
180018 die oberste Willensbildung bei Angehörigen der ı1ner Mehr-
zahl VO Angehörigen dieser Gruppe liegen dürfe

dieser Stelle wird deutlich bel dem Schlagwort VO'  - der
.„„‚Unteilbarkeit der Unternehmerverantwortung geht HKıs geht die Frage
ach der Legitimation Unternehmertfunktion Kann sich diese Legitima-
tıon Z1UL aus Quelle, nämlich Kigentumsbeteiligung Unternehmen,
herleiten, der kann s 1C ZWC1 Quellen haben Kigentumsbeteiligung
Arbeitsbeteiligung ? Das 1st offenbar S Grundsatzfrage VO  - außerordent-
licher J ragweite S1e wird aber bemerkenswerterweise nıcht grundsätzlich-

Wohl steht dort, da{fs auch „SCHLC Entscheidungen SiC.  1  D Rahmen des geltenden öffent-
lichen Wirtschaftsrechts‘® halten haben.
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rechtlich, sondern soziologisch gesehen. InPersonalgesellschaftenmıiıt Junior-
partner ıst seıit jeher verwirklicht, dafß Eigentumsbeteiligte un Arbeits- A N
beteiligte g.  INSAM die Unternehmerfunktion ausüben,g den
obersten Willen des Unternehmens bilden, ememsam die Unternehmerver-
antwortung tragen ber der Regel VO  - Ausnahmefällen W166 Anton
Wohlfahrt (Gustav Kreytags „Soll und Haben abgesehen gehört der
(vorerst NUr) arbeitsbeteiligte Juniorpartner der gleich sozlologischen Schicht

W 16 der SenN10OT
Der umfangreiche Fragenkomplex des wirtschaftlichen Mitbestimmungs-

rechts soll 1eT nicht aufgerollt werden Hier geht 1Ur die Klärung,
w as mMI1 dem Schlagwort VO.  I der „Unteilbarkeit der Unternehmerverantwor-
tung"” gemennt sCcC1 Ks ist eindeutig die Ablehnung des (wirtschaftlichen)
Mitbestimmungsrechts Kıchtig ist dafß Mitbestimmung Mitverantwortung
bedeutet da{fß Mitbestimmungsrecht ohne Übernahme der Mitverant-
W  r Unding ıst das SOWEeILT bekannt außer Viktor Agartz bis-
her keinen Befürworter gefunden hat Wer ablehnt SC1LIL Unternehmer-
verantwortung miıt andern teilen, lehnt die Mitbestimmung ab Wer
glaubt triftige Gründe für die Ablehnung der Mitbestimmung haben, hat
das gute Recht diese sSC1NC ründe vorzutragen und sich miı1t ihnen der öffent-
lichen Kritik stellen Das T'hema Mitbestimmung 1st sicher och nicht
allen Teilen aqusdiskutiert Mit Schlagworten Ist der Klärung aber nicht SC-
dient Die Schlagwort behauptete „Unteilbarkeıit der Unternehmerver-
antwortung‘‘ besteht nicht Man soll Verantwortung nicht verzetteln Inan

so11 klare Verantwortungsbereiche schaffen, dafß jeder weilß wofür und
woftfür anderer verantwortlich 1st An der Verantwortung für das (3anze —
welches imMmMer dieses (sanze SClh, qalso auch das (GGanze des Unternehmens —
beteilige INall, soviel NUur eben möglich, alle, die diesem Ganzen gehören.
Selbstverständlich durchaus nıicht alle gleicher Weise und gleichem
Maißs Vielmehr möglichst organisch gestuft, aber S dafß jeder das (3anze
mitverantwortlich ist und sich VO  a dieser SC1INECLT Verantwortung das
(GGanze angesprochen weiıfls.

Möchten 1€e irreführenden un: vernebelnden Schlagworte Von der „Un-
teilbarkeit der Freiheit““ und der Unteilbarkeit der Unternehmerverantwor-

A bald ebenso der öffentlichen Diskussion verschwinden, W 1L6 das 10201

der ‚„Unteilbarkeit V O! Krieg und Frieden“‘ bereıits verschwunden ist! Der

Versachlichung der Diskussion W Aarese damit 1Ur Dienst
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